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201 Bezirksregierung Arnsberg;
hier: geplantes Bohrvorhaben 

Sauerländer Hartkalkstein-Industrie GmbH

Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg 
Feststellung nach § 7 Abs.1 UVPG 

62.44 – 2018 - 475

 Die Sauerländer Hartkalkstein-Industrie GmbH, Am Stein-
bruch, 33181 Wünnenberg plant eine Tiefenbohrung in Pa-
derborn, Gemeinde Bad Wünnenberg, Gemarkung Bleiwä-
sche, Flur 9, Flurstück 107 zur Wasserversorgung. 
 Nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit Anlage 1 Nr.13.4 
UVPG (Tiefenbohrung zum Zwecke der Wasserversorgung) 
war für dieses Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalls vorzunehmen.
 Aufgrund der nach Maßgabe der Anlage 2 des UVPG vor-
gelegten Unterlagen ergab die allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalls, dass dieses Vorhaben - Abteufen einer Bohrung 
von 135 m zum Zwecke der Förderung von Grundwasser zur 
Brauchwasserversorgung - nur mit einer geringen temporä-
ren Flächeninanspruchnahme verbunden ist. Der Standort 
befindet sich in einem Steinbruch in Betrieb, zu dem auch 
ein Schotterwerk gehört. Die geplante Bohrung wird inner-
halb weniger Wochen durchgeführt. Während der Bohrzeit 
kommt es zu geringen Emissionen von Lärm und Luftschad-
stoffen, die aufgrund der Lage des Bohrstandortes außerhalb 
von Siedlungs- und Erholungsbereichen nicht zu erheblichen 
Umweltausauswirkungen führen. Geringfügige temporäre Ri-
siken durch Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser 
sind durch Anwendung des technischen Regelwerks ver-
meidbar. Der Standort ist durch den Steinbruchbetrieb mit 

Schotterwerk geprägt, angrenzend befinden sich naturnahe 
Buchenwälder die als NATURA 2000 – Gebiet und Natur-
schutzgebiet ausgewiesen sind. Die Gebiete werden durch 
das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Der Bohrstandort befindet 
sich in der Schutzzone III C des Wasserschutzgebietes Bri-
loner Kalkmassiv, entsprechende Vorkehrungen zum Schutz 
der Trinkwassergewinnung werden während der Bohrzeiten 
getroffen, sodass keine erheblichen Auswirkungen zu be-
fürchten sind, insbesondere werden keine Spülzusätze ver-
wendet. Insgesamt sind keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten.
 Nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der 
in  Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien ist die zuständige 
Behörde zu dem Ergebnis gekommen, dass keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 25 Abs. 2 UVPG bei einer Zulassungsentscheidung zu 
berücksichtigen wären.
 Für dieses Vorhaben ist keine UVP erforderlich ist.
 Die Unterlagen sind unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen des Umweltinformationsgesetzes bei der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, 
Goebenstraße 25, 44135 Dortmund für die Öffentlichkeit zu-
gänglich.

Dortmund, den 30. Juli 2018

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung Bergbau und Energie in NRW 

Im Auftrag 
Schröter

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 197

B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung
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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

202 Landesamt für
Natur und Verbraucherschutz NRW;

hier: Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom  
28. Juni 2007 über die ökologische/biologische  

Produktion und die Kennzeichnung von  
ökologischen/biologischen Erzeugnissen

Allgemeinverfügung 
gemäß Artikel 22 Abs. 2 f) der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 

i. V. m. Artikel 47 Buchstabe c) der Verordnung (EG)  
Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)  
Nr. 834/2007, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
Nr. 517/2013 des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung 
einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Bereichen 

freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Gesellschaftsrecht, Wett-
bewerbspolitik, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Tier- 
und Pflanzengesundheit, Verkehrspolitik, Energie, Steuern, 
Statistik, transeuropäische Netze, Justiz und Grundrechte, 
Recht, Freiheit und Sicherheit, Umwelt, Zollunion, Außen-

beziehungen, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
und Organe aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien

des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
vom 27. Juli 2018

 Im Rahmen des Vollzugs 
-   der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 

2007 über die ökologische/biologische Produktion und 
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Er-
zeugnissen (VO 834), 

-   der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 
5. September 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologi-
sche/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen hinsichtlich der 
ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung 
und Kontrolle (DVO 889) und 

-   § 2 Nr. 11 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkei-
ten und zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass 
von Rechtsverordnungen für Bereiche der Agrarwirtschaft 
(ZustVOAgrar NRW) vom 11. November 2008 (GVBl. NRW 
2008 S.732) 

erlässt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) als zuständige Behörde aufgrund außerge-
wöhnlicher Witterungsverhältnisse folgende Allgemeinverfü-
gung:
I.    Zulassung der Verwendung von nichtökologischem/nicht-

biologischem Raufutter*) und des Anbaus von Raufutter 
auf konventionellen Flächen unter Einhaltung der Produk-
tionsbedingungen einer ökologischen Pflanzenerzeugung 
für Unternehmer, die

  1.   ihre betriebsbezogene Futtersituation nachvollziehbar 
darstellen und die Knappheit an ökologisch erzeugtem 
Raufutter begründen**),

  2.   über eine Bestätigung eines Bio-Anbauverbandes***) 
verfügen, dass die Knappheit an ökologisch erzeug-
tem Raufutter nicht durch entsprechende Zukäufe in 
zumutbarer Weise****) beseitigt werden kann.

  *)    Raufutter: Gras, Heu, Stroh, Grassilage, Maissilage 
und andere Ganzpflanzenprodukte mit hohem Struk-
turgehalt.

  **)    Die Begründung, dass für eine Tierart (z. B. Milchkü-
he) eine besondere Qualität des Raufutters benötigt 
wird, ist für die Befürwortung einer Ausnahmegeneh-
migung nicht ausreichend.

  ***)    Die Anbauverbände haben sich dankenswerterweise 
bereit erklärt, diese Bestätigungen auch für Nichtmit-

gliedsbetriebe auszustellen.
  ****)  Als zumutbar wird bei Quaderballen 200 km und bei 

Rundballen 100 km festgelegt. Bei der zumutbaren 
Entfernung spielen die Landesgrenzen keine Rol-
le und Angebote aus benachbarten Bundesländern 
oder ggf. anderen Mitgliedstaaten sind daher wie 
solche aus NRW zu bewerten.

II.   Der Umfang der unter Ziffer I. zugelassenen Mengen ist 
auf das notwendige Maß zur Erhaltung der ökologischen/
biologischen Produktion zu beschränken. Nichtökologi-
sches/nichtbiologisches Raufutter darf höchstens bis zum 
30.06.2019 verfüttert werden.

III.  Die Zulassung gemäß Ziffer I. ist befristet bis zum 30. Sep-
tember 2018.

IV.  Folgende Unterlagen sind über die Kontrollstelle dem LA-
NUV spätestens 14 Tage nach Erwerb des nichtökologi-
schen/nichtbiologischen Raufutters vorzulegen:

  1.   die Bestätigung über die Nichtverfügbarkeit eines Bio-
Anbauverbandes,

  2.   das Ergebnis der eigenen Suchanfrage,
  3.   Angaben zur Futtersituation nach beigefügtem Muster
V.   Die Genehmigung gemäß Ziffer I. ergeht vorbehaltlich der 

nachträglichen Prüfung der eingereichten Unterlagen ge-
mäß Ziffer IV. durch das LANUV.

VI.  Bei Unternehmen, die 
  1.   eine Notsituation wie unter Ziffer I. dargestellt nicht 

nachweisen können und/ oder 
  2.   entgegen Ziffer II. das notwendige Maß überschreiten 

und/oder 
  3.   die unter Ziffer IV. angeforderten Unterlagen nicht oder 

nicht rechtzeitig vorlegen, 
   wird die Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologi-

schen Futtermitteln als Verstoß im Sinne von Art. 30 Abs. 
1 VO 834 behandelt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
 Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.
 Die Klage ist vor dem nordrhein-westfälisches Verwal-
tungsgericht schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 
erklären, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat. Die Nordrhein Westfälischen Verwaltungsge-
richte haben ihren Sitz in:
-   52070 Aachen, Adalbertsteinweg 92 im Justizzentrum für 

das Gebiet der kreisfreien Stadt Aachen und der Kreise 
Aachen, Düren, Euskirchen und Heinsberg

-   59821 Arnsberg Jägerstrasse 1 für das Gebiet der kreis-
freien Städte Hagen und Hamm sowie des Ennepe-Ruhr-
Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Krei-
ses und der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest

-   40213 Düsseldorf, Bastionstrasse 39 für das Gebiet der 
kreisfreien Städte, Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mön-
chengladbach, Mühlheim a.d. Ruhr, Oberhausen Rem-
scheid, Solingen und Wuppertal sowie der Kreise Kleve, 
Mettmann, Neuss, Viersen und Wesel

-   45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3 für das Gebiet 
der kreisfreien Städte Bochum, Bottrop, Dortmund, Es-
sen, Gelsenkirchen und Herne sowie der Kreise Reckling-
hausen und Unna

-   50667 Köln, Appellhofplatz für das Gebiet der kreisfreien 
Städte Bonn, Köln und Leverkusen sowie des Rhein-Erft-
Kreises, des Oberbergischen Kreises, des Rheinisch-
Bergischen Kreises und des Rhein-Sieg-Kreises

-   32389 Minden, Königswall 8 für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt Bielefeld sowie der Kreise Gütersloh, Herford, Höx-
ter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn

-   48147 Münster, Piusallee 38 für das Gebiet der kreisfreien 
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Stadt Münster sowie der Kreise Borken, Coesfeld, Stein-
furt und Warendorf

 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Land Nordrhein 
Westfalen) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Im Auftrag 

Ratsak

Anlage

Angaben zur Futtersituation im Jahr 2018 zum Nachweis 
über Notwendigkeit der Verwendung von konventionellem 
Raufutter gemäß Art. 47 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) 
Nr. 889/2008 (DVO)

Der ausgefüllte Nachweis ist zu senden an:
  1.   Ihre Öko-Kontrollstelle, diese nimmt Stellung zum 

Nachweis und leitet den Antrag weiter an das:
  2.   Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz 

NRW
     FB 82 / Ökolandbau, Postfach 10 10 52, 45610 Reck-

linghausen
     Fax 02 11 – 15 90 25 01, E-Mail: 82-Oeko@lanuv.nrw.

de

A. Antragstellerin bzw. Antragsteller:

Name des Betriebes / Unternehmens

Anschrift des Betriebes / Unternehmens

DE-NW-

Kontrollnummer                                          Telefon / Fax / E-Mail

B. Allgemeine Angaben zur betrieblichen Situation:
  1.   Ökologisch bewirtschaftete Gesamt-Fläche: ……. ha
  2.   Tierbestand an Raufutterfressern in GV:

Tierart: 2015 2016 2017 2018

  3.   Eigene Vorräte und Erntemengen an ökologisch er-
zeugten Raufuttermitteln:

2018 Normalertrag Defizit

Vorräte 
2018

Fläche 
in ha

Ernte 
2018

Heu dt

Grassilage m3

Maissilage m3

Sonstiges

Die genannten Vorräte und Erntemengen sowie der unter 4. 
genannte beabsichtigte Zukauf an ökologischem Raufutter 
reichten nur aus, um den Bedarf an Raufutter für die unter 2. 
genannten Raufutterfresser zu ____________ % der Trocken-
masse zu decken. 

  4.   Zukauf 2018:

ökologisch: konventionell:

Heu dt

Grassilage m3

Maissilage m3

Sonstiges

  5.  Eigener Anbau von Zwischenfrüchten zur Raufutterge-
winnung in 2018 auf ökologischen Flächen:

Zwischenfrucht ha Aussaat - 
Ernte

erwarteter Ertrag 
in dt oder m3

entspricht % der 
Futterernte 2017 
benötigten TM

  6.   Eigener Anbau von Zwischenfrüchten zur Raufutterge-
winnung  in 2018 auf konventionellen Flächen unter 
Einhaltung der Produktionsbedingungen der Öko-VO:

Zwischenfrucht ha Aussaat - 
Ernte

erwarteter Ertrag 
in dt oder m3

entspricht % der 
Futterernte 2018 
benötigten TM

Ich bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Anga-
ben sowie, dass ich im Jahr 2018 kein selbst erzeugtes 
Öko-Raufutter abgegeben habe. Ich sichere zu, dass ich 
die nichtbiologischen/nichtökologischen Raufuttermittel 
höchstens bis zum 30. Juni 2019 verfüttere.

Ich bitte meine Öko-Kontrollstelle, diesen Antrag mit Stel-
lungnahme an das LANUV NRW unverzüglich weiterzurei-
chen.

Ort, Datum                                Unterschrift des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin

Von der Öko-Kontrollstelle auszufüllen:
   Die Angaben des Unternehmens sind plausibel, vollstän-

dig und richtig
   Zu den Angaben des Unternehmens machen wir folgende 

Anmerkung: 
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________

   Wir bestätigen die Notwendigkeit des unter 4. genannten 
Zukaufs konventioneller Raufuttermittel

   Wir bestätigen die Notwendigkeit der unter 6. genannten 
Erzeugung von Zwischenfrüchten auf konventionellen Flä-
chen.

Ort, Datum und Unterschrift der Öko-Kontrollstelle

Anlage 1    Bestätigung über die Nichtverfügbarkeit durch den 
Bio-Anbauverband ________________________ 
vom _________. 2018 beigefügt.

Anlage 2    eigene Suchanfrage http://www.marktplatz.oeko-
landbau.nrw.de/ vom:_________________________

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 198–199
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203 Landesverband Lippe;
hier: Bekanntmachung und Veröffentlichung

Haushaltssatzung 
des Landesverbandes Lippe für das Haushaltsjahr 2018

 Aufgrund des § 10 des Gesetzes über den Landesverband 
Lippe vom 5. November 1948 (SGV.NW. 2021, GV.NW. 1949 
S. 269 ff., GS.NW.S. 206) hat die Verbandsversammlung am 
heutigen Tage folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

 Der dieser Satzung als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2018 wird in Einnahme und Ausgabe 
auf

27 288600 E

festgestellt.

§ 2

 (1) Innerhalb der Kapitel sind jeweils gegenseitig de-
ckungsfähig:
  1.   die Titel der Gruppen 51 1 bis 527, 531 bis 546 der 

sächlichen Verwaltungsausgaben, allerdings mit Aus-
nahme der Gruppen 517 und 519 sowie im Kap. 23 die 
Titel 543 70 und 543 71

  2.   die Titel 426 70, 426 71 , 543 70 und 543 71 (Kapitel 
23)

 (2) Innerhalb des Gesamthaushaltsplanes (Ausnahme Ka-
pitel 22 und 37) sind gegenseitig deckungsfähig:
  1.   die Titel 
      422   (Bezüge der Beamten)
       425    (Entgelt der Beschäftigten während der Al-

tersteilzeit-Freistellungsphase, Vergütung der 
Auszubildenden)

      428    (Praktikanten, Volontäre, studentische Hilfs-
kräfte, Aushilfen) und

      429    (Entgelt der Beschäftigten)
  2.  die Titel
      441   (Beihilfen für aktive Beschäftigte) und 
      446   (Beihilfen für Versorgungsempfänger)
  3.   die Titel
      438    (Leistungen an die Westfälisch - Lippische 

Versorgungskasse)
  4.  die Titel der Gruppe 
      517   (Bewirtschaftung)
  5.  die Titel der Gruppe 
      519   (Bauunterhaltung)
  6.  die Titel der Hauptgruppen
      7       (Bauinvestitionen - einschl. Kap. 22 und 37)
 (3) Im Kapitel 22 (Studentenwohnheim Lemgo) sind alle 
Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4, 5 (ohne Tit. 519) und 
6 gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dienen eben-
falls zur Deckung der Ausgabeansätze.
 (4) Im Kapitel 37 (Weserrenaissance-Museum Schloss 
Brake) sind alle Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4, 5 und 
6 gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen dienen eben-
falls zur Deckung der Ausgabeansätze. Ergibt sich im Teil-
haushaltsplan Kap. 37 eine Ergebnisverbesserung/Ergebnis-
verschlechterung, wird dieser Betrag an die Sonderrücklage 
„Weserrenaissance-Museum Schloss Brake“ abgeführt bzw. 
dieser Rücklage entnommen.
 (5) Mehreinnahmen aus Zuschüssen von dritter Seite (Tit. 
282 ..) können zusätzlich verausgabt werden.

§ 3

 (1) Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.
 (2) Im Rahmen der bestehenden Kreditfinanzierung kön-
nen auch ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die 
der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung 

günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen 
Krediten und bestehenden Schulden dienen.

§ 4

 Die Verbandsversammlung entscheidet über die Leistung 
von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des 
§ 37 Landeshaushaltsordnung NRW in Verbindung mit § 14 
Ziff. 5 und 6 der Satzung des Landesverbandes, soweit sie 
erheblich sind.
 Über – oder außerplanmäßige Ausgaben sind erheblich, 
wenn sie den Betrag von 25 000 E bei einem Titel überschrei-
ten.
 Soweit es sich um über- oder außerplanmäßige Ausgaben 
handelt, die
-   aufgrund gesetzlicher Regelung geleistet werden müssen,
-   aufgrund ministerieller Erlasse oder Verfügungen geleistet 

werden müssen,
-   aufgrund vertraglicher Regelung geleistet werden und die-

se vertragliche Regelung auf einem Beschluss
-   der Verbandsversammlung oder einem Ausschussbe-

schluss mit Entscheidungsbefugnis beruht,
-   durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt sind 

oder
-   interne Verrechnungen darstellen,
sind sie erheblich, wenn der Betrag von 50 000 E bei einem 
Titel überschritten wird.
Soweit es sich um über- und außerplanmäßige Ausgaben 
handelt, die im Zusammenhang mit gebundenen Sponsoren-
geldern oder Spenden stehen, sind diese erheblich, wenn der 
Ausgabebetrag von 10 000 E bei einem Titel überschritten 
wird; soweit nicht zweckgebundene Sponsorengelder oder 
Spenden verwendet werden sollen, sind diese ab einem Be-
trag von 1 000 E erheblich.
 Sind die Ausgaben unerheblich, wird die Genehmigung 
von der Kämmerin oder dem Kämmerer erteilt. Im Verhinde-
rungsfall der Kämmerin bzw. des Kämmerers kann diese Ent-
scheidungsbefugnis mit Zustimmung der Verbandsvorstehe-
rin oder Verbandsvorstehers auf den allgemeinen Vertreter 
oder die allgemeine Vertreterin der Verbandsvorsteherin oder 
des Verbandsvorstehers übertragen werden.
 Die Genehmigungen sind der Verbandsversammlung vier-
teljährlich nachträglich zur Kenntnis zu bringen.

§ 5

 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird 
auf 133 000 E festgesetzt.

§ 5

 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Aufrechterhaltung 
einer ordnungsmäßigen Kassenwirtschaft (Kassenver-
stärkungskredite) aufgenommen werden dürfen, wird auf 
1 000 000 E festgesetzt.

Lemgo, den 21. März 2018

Anke Peithmann 
Verbandsvorsteherin

Heinz-Rainer Krüger 
Mitglied der Verbandsversammlung

 Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat die von der 
Verbandsversammlung des Landesverbandes Lippe am 21. 
März 2018 beschlossene Haushaltssatzung 2018 mit Erlass 
vom 20. Juli 2018 - Az.: 304-48.13.03/01-910/18 - geneh-
migt.

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 200–200
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204 Landesverband Lippe;
hier: Bekanntmachung

Satzung des Landesverbandes Lippe 
vom 3. Februar 2010

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.06.2018 
nachfolgende Änderungen der Satzung des Landesverban-
des Lippe beschlossen:
  1.   § 11 Abs. 4 wird gestrichen.
    Aus den bisherigen Absätzen 5-10 werden die Absätze 

4-9.
  2.   Nach § 11 wird § 11a mit folgendem Wortlaut einge-

fügt:

§ 11a 
Dringlichkeitsentscheidungen

  1.   Ist die Einberufung der Verbandsversammlung nicht 
rechtzeitig möglich und kann die Entscheidung über 
Angelegenheiten des Landesverbandes Lippe nicht 
aufgeschoben werden, weil sonst erhebliche Nachtei-
le oder Gefahren entstehen können, kann in dringen-
den Fällen die Verbandsvorsteherin / der Verbands-
vorsteher, im Falle seiner/ihrer Verhinderung die/der 
allgemeine Vertreter/in mit einer / einem Verbandsab-
geordneten entscheiden.

  2.   Die Fraktionen berufen dazu jeweils ein Mitglied aus 
ihren Reihen. Ihr Einsatz erfolgt in der Reihenfolge ab-
hängig von den Mehrheitsverhältnissen der Fraktionen 
in der Verbandsversammlung.

  3.   Diese Entscheidungen sind der Verbandsversamm-
lung in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vor-
zulegen. Die Verbandsversammlung kann die Dring-
lichkeitsentscheidung aufheben, soweit nicht schon 
Rechte anderer durch die Ausführung des Beschlus-
ses entstanden sind.

  4.   Eine Dringlichkeitsentscheidung ist nicht möglich bei 
solchen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäften, 
welche die Veräußerung oder den Erwerb von Grund-
stücken zum Gegenstand haben.

  5.   Die Dringlichkeitsentscheidungen sind nachvollzieh-
bar aufzuzeichnen.

 Lemgo, den 20. Juni 2018

Anke Peithmann 
Verbandsvorsteherin

Annette Paschke-Lehmann 
Mitglied der Verbandsversammlung

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 202

205 Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung (§ 10 LZG NRW)

Anordnung der Verwertung des Pkw VW Sharan, 
FIN: WVWZZZ7MZ1V001356

 Das Polizeipräsidium Bielefeld stellt mit dieser Bekannt-
machung ein Schriftstück (Verfügungen vom 27. Juni 2018, 

Aktenzeichen: ZA 12.3 – 57.01.14 – 172/17, Anordnung der 
Verwertung eines Kfz) an Herrn Wasiu Opeyemi Olarewa-
ju, letzte bekannte Anschrift: Via Monte Grappa, n.4.p.3 in 
13039 Trino, Italien gemäß § 10 LZG NRW öffentlich zu.
 Wegen des unbekannten Aufenthaltes der vorgenann-
ten Person ist eine Zustellung auf andere Art nicht möglich. 
Das Schriftstück kann beim Polizeipräsidium Bielefeld, Kurt-
Schumacher-Straße 44, 33615 Bielefeld, in Raum 056, wäh-
rend der allgemeinen Dienstzeiten oder nach telefonischer 
Vereinbarung (05 21/5 45-31 22) eingesehen werden.
 Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

 Bielefeld, den 24. Juli 2018

Polizeipräsidium Bielefeld

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 202

206 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 133 024 392, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 24. Juli 2018

Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 202

207 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 150 359 184, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 24. Juli 2018

Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2018, S. 202
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